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muß sich eindeutig darüber klar wer
den, wie sehr sich der demokratische 
Zentralismus einerseits vom bürokra
tischen Zentralismus, anderseits vom 
Anarchismus unterscheidet. Die Geg
ner des Zentralismus weisen stets auf 
die Autonomie und die Föderation 
hin, die sie als Mittel zum Kampf 
gegen die Zufälligkeiten des Zentra
lismus ausgeben. In Wirklichkeit 
schließt der demokratische Zentralis
mus in keiner Weise . . . die völlige 
Freiheit der verschiedenen Gebiete 
und sogar der verschiedenen Gemein
den des Staates bei der Ausarbeitung 
mannigfaltiger Formen sowohl des 
staatlichen als auch des gesellschaft
lichen und ökonomischen Lebens aus, 
sondern setzt sie vielmehr voraus.“ 
(Lenin, 27, S. 196/197) Als staat
liches Leitungsprinzip besteht der d. 
Z. in der festen Einheit von zentraler 
Leitung und Planung und demokra
tischer Initiative der Werktätigen, in 
der Wählbarkeit der Organe der 
Staatsmacht - der Volksvertretun
gen - und ihrer Rechenschaftspflicht 
gegenüber den Bürgern, in der Ver
bindlichkeit der Gesetze und Be
schlüsse von oben nach unten, in der 
schöpferischen Mitwirkung der Werk
tätigen und ihrer gesellschaftlichen 
Organisationen an der Ausarbeitung 
und Durchführung staatlicher Be
schlüsse und in der Durchsetzung 
einer bewußten Staatsdisziplin zu 
ihrer Verwirklichung. Der d. Z. ist 
die Gewähr für ein reibungsloses und 
einheitliches Funktionieren des ge
sellschaftlichen Lebens auf allen Ge
bieten und in allen Orten des Lan
des. Er ermöglicht es, die zentrale 
staatliche Leitung und Planung, die 
eine notwendige Bedingung für die 
Wahrung der politischen Macht der 
Arbeiterklasse ist, mit der gesell
schaftlichen Initiative der Werktäti
gen, mit der Vielfalt von Wegen, 
Methoden und Mitteln zur Errei
chung des gemeinsamen Zieles zu ver
binden. Er verhindert, daß die Ent
faltung der Masseninitiative durch 
einen lokalen oder ressortmäßigen
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Egoismus oder durch eine bürokra
tische Reglementierung von oben be
schränkt wird. In diesem Sinne ist 
der d. Z. in der Verfassung der DDR 
verankert. Art. 47 bestimmt, daß die 
Souveränität des werktätigen Volkes, 
verwirklicht auf der Grundlage des 
d. Z., das tragende Prinzip des —► 
Staatsaufbaus der DDR ist. Die 
Praxis der sozialistischen Länder be
stätigt die Erkenntnis des Marxis
mus-Leninismus, daß es eine Gesetz
mäßigkeit des erfolgreichen Aufbaus 
des Sozialismus ist, den d. Z. mit 
Fortschreiten der gesellschaftlichen 
Entwicklung unablässig zu stärken. 
Deshalb hat die SED als Hauptrich
tung ihrer Arbeit zur weiteren Stär
kung der sozialistischen Staatsmacht 
der DDR in der vor uns liegenden 
Periode festgelegt, daß die soziali
stische Demokratie weiter zu entfal
ten und zu vervollkommnen ist. Da
bei wird die zentrale staatliche Lei
tung und Planung der gesellschaft
lichen Prozesse immer mehr auf die 
sachkundige Entscheidung in den 
Grundfragen konzentriert, und die 
Eigenverantwortung und Initiative 
der örtlichen Staatsorgane, der Kom
binate und Betriebe, der Genossen
schaften und Institutionen bei der 
Verwirklichung der staatlichen Auf
gaben werden gefördert. Wie der 
IX. Parteitag der SED feststellte, ist 
das Leninsche Prinzip des d. Z. die 
bewährte Grundlage für den Aufbau, 
das Zusammenwirken und die Tätig
keit aller Organe der sozialistischen 
Staatsmacht.

demokratische Schulreform: anti
faschistisch-demokratische Umgestal
tung des gesamten Bildungswesens; 
Bestandteil des Kampfes für eine —> 
anti faschistisch-demokratische Ord
nung nach der Befreiung des deut
schen Volkes vom Faschismus. Die 
d. S. war als Forderung im —► Auf
ruf des Zentralkomitees der KPD 
vom 11. Juni 1945 enthalten. Sie ent
sprach dem —»■ Potsdamer Abkom
men und wurde von der Sowje-


